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Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-15/2915-21

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG iV.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4
S.1Nr.1i.V.m. § 10 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV

wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,
den Beisitzer Bernd Petermann
und den Beisitzer Rainer Bender,

auf Antrag der Thuga Energienetze GmbH, Bahnhofstralle 104, 67105 Schifferstadt, gesetz-
lich vertreten durch die Geschaftsfuhrung,

- Antragstellerin -



am 19.12.2017 beschlossen:

1. Der Beschiuss vom 29.11.2017 (Aktenzeichen BK8-14/2915-21) wird hinsichtlich

der Werte zur Anpassung der kalenderjéahrlichen Erlésobergrenzen auf Grund ei-
nes Erweiterungsfaktorantrages fir die Jahre 2016, 2017 und 2018 wie folgt ab-
geédndert:
Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 03.03.2016 (Aktenzeichen:
4-4455.4-4/182) festgelegten Erlésobergrenze der Thiga Energienetze GmbH,
erlassen von dem Ministerium far Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Wirttemberg als Landesregulierungsbehérde, und der mit Beschluss vom
17.08.2015 (Aktenzeichen 8204-385429-2) festgelegten Erlésobergrenze fur das
Netz Dannstadt-Schauernheim, erlassen von der Regulierungskammer Rhein-
land-Pfalz, wird in Héhe der Anlage 2 stattgegeben.

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung.

Griinde

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 26.06.2015, eingegangen bei der Regulierungsbe-
hérde am 29.06.2015 und mit Ubermittiung des Erhebungsbogens iber das Energiedaten-
portal einen Antrag auf Anpassung mit Beschluss vom 03.03.2016 (Aktenzeichen: 4-4455.4-
4/182) festgelegten Erlésobergrenze der Thiiga Energienetze GmbH, erlassen von dem Mi-
nisterium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg als Landesregulie-
rungsbehérde, und der mit Beschluss vom 17.08.2015 (Aktenzeichen 8204-385429-2) fest-
gelegten Eriésobergrenze fur das Netz Dannstadt-Schauernheim, erlassen von der Regulie-
rungskammer Rheinland-Pfalz, gemaR § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV gestelit. Die
Erlésobergrenzen fur das Netz Dannstadt-Schauernheim sind als Vollnetziibergang zum
01.01.2014 auf die Thiiga Energienetze GmbH Ubergegangen. Die von der Antragstellerin
beantragten Anpassungen sind aus Anlage 1 dieses Beschlusses ersichtlich.

Der am 26.06.2015 uber das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur Ubermittelte Erhe-
bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde.

Mit Beschluss vom 29.11.2017, unter dem Aktenzeichen BK8-14/2915-21, wurden die Werte
zur Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak-
torantrages der Antragstellerin fir die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 zuletzt festgelegt.



Durch diesen Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich der Kalenderjah-
re 2016, 2017 und 2018 abgeandert.

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprift und der Antragstellerin gemafR § 67 Abs. 1
EnWG u.a. mit Schreiben vom 22.06.2017 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die
Antragstellerin hat mit Email vom 29.10.2017 mitgeteilt, auf eine Stellungnahme zu

verzichten.

Die Landesregulierungsbehdérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde
geman § 55 Abs. 1 EnWG dber die Einleitung des Verfahrens informiert.

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehérde, in deren Bundesland der Sitz
des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemaR § 58 Abs.1 S.2 EnWG Gelegenheit zur

Stellungnahme gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.



Die Anpassung der Erldsobergrenzen der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29
Abs. 1 EnNWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und § 34
Abs. 7 S. 1 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben.

1. Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemaR § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zustandige Regulierungsbe-
horde.

Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.

2. Erméchtigungsgrundlage

Die beantragten Anpassungen bedirfen gemaR § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1,
§4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie-
rungsbehoérde. Die Anpassung ist gemaR § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule-
gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen.

Die Regulierungsbehorde hat fur die laufende Regulierungsperiode vom 01.01.2014 bis
31.12.2018 die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterlése des Netzbetreibers aus den
Netzentgelten (Erldésobergrenze) fur jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode
gemal § 4 Abs. 1 ARegV nach MaRgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die
Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Zur Bestimmung der Hdhe der Anpassungen der kalenderjadhrlichen Erlésobergrenzen der
Antragstellerin wird der anerkennungsfahige Erweiterungsfaktor (EF,) gemaf der in Anlage 2
zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BK8-10/004 bis 010 bzw. der
Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums fur Wirtschaft und Europaangelegenheiten des
Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehérde zur Verwendung anderer Parameter
zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitats-
verteilernetzbetreiber ermittelt. Aufgrund der Anderung des § 23 ARegV, die am 22.08.2013
in Kraft getreten ist, kénnen Investitionen in der Hochspannungsebene nur im Rahmen von
Investitionsmaflnahmen geltend gemacht werden. Eine Geltendmachung von Erweiterungs-
investitionen in der Hochspannung im Rahmen des Erweiterungsfaktors ist somit ausge-
schlossen. Im Ubrigen ist der Vorrang des Erweiterungsfaktors zu beachten.



Fur die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist:

EF

f,Ebene i

F

0,1

1.
1, wenn—-""— < (0,3

Lntnahme

1
VER, —ER, 1

\JfAR,i +EF,, - V(AI)(J,i +ER,,
mit AP, = AP,,,wenn AF,, < AP,,
‘mit EP,; = EF,,,wenn EP, , < EF,,

I .
14y
,wenn——2>""— > 0,3
sntnahime
Ll

o

mit z, = max{

Far die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung

nung/Niederspannung ist:

’ L: i _Lo,i
EF,,Ebenei =l+max| —;0

Entnahme I
Li , wenn —

ti

ti+v
2 <
Entnahme — 1’ 3

L. =

1

I .
,wenn —>— > 13

LEntnahme / Einspeisungen -
i Entnahme

| b

_ * _ *
=1+l*max ul_;o +l*max (API,I +Zi EI)’,) (A‘PO,I -,:Zj EE),I)
(4P, +2,* ER, )

und

=0J

Mittelspan-

Der Erweiterungsfaktor fir das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert Gber alle Netz-

und Umspannebenen.

Der Faktor fur die Spannungsebene Hochspannung betragt stets 1.

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen

Regulierungsformel eingesetzt. Unbertcksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kosten gem. § 4 Abs. 3i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (KAyn1), die Zu-
und Abschlage aufgrund eines Qualitatselementes gem. § 19 ARegV (Q)), die Differenz zwi-
schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet,
und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK; — VK;) sowie

die Zu- oder Abschlage resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos geman § 5 Abs.



4 S. 2 ARegV (Sy), da diese Formelelemente fiir die Ermittlung der Anpassung der kalender-
jahrlichen Erldsobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind.

Eot=KAdnb,t+(KAmb,o+(1-vt)-KAb,o)-(VP"- PFt)-EFHQt+(VKt-VKo)+st,

VPlo

Die Anpassung der Erlésobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be-
schluss vom 03.03.2016 (Aktenzeichen: 4-4455.4-4/182) festgelegten Erlésobergrenze der
Thiiga Energienetze GmbH, erlassen von dem Ministerium fur Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Wurttemberg als Landesregulierungsbehérde, und der mit Beschluss vom
17.08.2015 (Aktenzeichen 8204-385429-2) festgelegten Erlésobergrenze flur das Netz Dann-
stadt-Schauernheim, erlassen von der Regulierungskammer Rheinland-Pfalz, korrigiert um
Netzgebietsverdnderungen und der sich nunmehr unter Berucksichtigung des Erweiterungs-
faktors ergebenden Erlésobergrenzen.

Die bereits mit Beschluss vom 29.11.2017, unter dem Aktenzeichen BK8-14/2915-21 ge-
nehmigten Anpassungen werden fiir die Kalenderjahre 2016, 2017 und 2018 durch den vor-

genannten Wert ersetzt und sind damit gegenstandslos.

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Antragstellerin

ergeben sich aus der Anlage 2.

3. Anspruch auf Anpassung der Erlésobergrenze

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlésobergren-
ze gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und formge-
recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig gedndert.

3.1. Antragsgegenstand

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Eridsobergrenzen 2016, 2017 und 2018 auf-
grund eines Erweiterungsfaktorantrags ist die Erhéhung der bereits festgelegten Erlésober-
grenzen um die Differenz der mit Beschluss vom 03.03.2016 (Aktenzeichen: 4-4455.4-4/182)
festgelegten Erlésobergrenze der Thiga Energienetze GmbH, erlassen von dem Ministerium
fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg als Landesregulierungsbehor-
de, und der mit Beschluss vom 17.08.2015 (Aktenzeichen 8204-385429-2) fest-gelegten
Erlésobergrenze fir das Netz Dannstadt-Schauernheim, erlassen von der Regulierungs-
kammer Rheinland-Pfalz, korrigiert um Netzgebietsveranderungen, zu den sich nunmehr
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unter Berlcksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlésobergrenzen. Die von der
Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargelegte Ermittlung des Erweite-
rungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses.

3.2. Veranderungen der Versorgungsaufgabe

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich veran-
dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jahrlichen Gesamtkosten nach Ab-
zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten fiir die Netzebene
Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhéht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV.

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. ,Kosten flr Erweiterungsmaf3nahmen“ be-
zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer
eigenen Prifrechnung verwendet und die jahrlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen

ermittelt.

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange-
gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Prijudizwirkung flr nachfolgende

Kostenprifungen.

Eine nachhaltige Anderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2
S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang &ndern. Bei ledig-
lich temporérer Veranderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Verdnderung der Ver-

sorgungsaufgabe vor.

Von einer Anderung in erheblichem Umfang ist gem. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu-
gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jahrlichen Gesamtkosten des
Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der
Kosten fur die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhéhen.

Die Erheblichkeitsgrenze ist tberschritten wenn:

KAEW — KAEW,,, — KAEW s
GKzon - KAdnh,zon - KAHS,ZOH

¢100% = 0,5%

KAEW bezeichnet die Summe der jahrlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche
im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs (31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt
angefallen sind. Diese jéahrlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermit-



teln. Die jahrlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden flir das Jahr der Aktivierung
bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden,
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW 4,,] sowie die Kosten der Netzebene Hoch-
spannung [KAEW ] abzuziehen.

Bei den jahrlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GKyg4] i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV
handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlésobergrenze als Ausgangsni-
veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAgn] im
Basisjahr sowie die Kosten, die auf die Netzebene Hochspannung entfallen, abzuziehen.

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu bericksichtigenden Investitionsmaf3nahmen

umfassen lediglich ErweiterungsmaflRinahmen.

Daruber hinaus geltend gemachte Investitionen, die mdéglicherweise auch kostenwirksam
werden, sind nicht berlcksichtigungsfahig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs-
malnahmen erfilllen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV,
denn der Erweiterungsfaktor soll ausschlieBlich sicherstelien, dass Kosten fur Erweiterungs-
investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Anderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe-
treibers im Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlésobergren-

ze berucksichtigt werden.

Erweiterungsinvestitionen haben die VergréRerung eines bestehenden oder die Schaffung
eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie erméglichen eine Kapazitatsausweitung.
Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Manahmen zu verstehen, die das bestehende
Netz vergréfern. Dabei beschrénkt sich die VergréRerung nicht allein auf die physikalische
Netzléange, sondern umfasst auch die Malnahmen zur Schaffung von gréRerem Kapazitéats-

volumen bzw. Transportmengenvolumen.

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der
einzelnen Investitionsmalnahmen gibt Aufschluss Uber deren Verwendungszweck. Alle Be-
zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmallnahmen oder Ersatz stéranfélliger Kabel und Leitun-

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern.

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten nicht
um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, sie werden somit von der Beschlusskam-
mer im Rahmen der Erheblichkeitsprifung vollumfanglich beriicksichtigt.



Iim Rahmen der Ermittlung der Kosten fur die ErweiterungsmalRnahmen kann die Antragstel-
lerin OPEX und CAPEX ansetzen.

FUr die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschlidge anhand der Investitions-
summe nicht zuldssig sind. Vielmehr kénnen nur nachweisbare Betriebskosten berucksichtigt

werden.

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmafinahmen beinhalten Ab-
schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung fir Anlagen im Bau und Sachanlage-
vermégen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen.

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde
kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermégen wird mit den

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt.

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach
Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins-

satz anzusetzen:

Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%]
+ (Anteil FK [%] — Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%]
+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%.

Die Zinssatze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi-
tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6
ARegV.

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus betragt 9,05% fur Neuanlagen und der

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus betragt 3,98 %.

Die Verwendung der Zinssatze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf-
wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des
Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewahrleisten.

4, Hohe der Anpassungen der Erlosobergrenzen

Die Hohe der Anpassung der Erlésobergrenze sowie der anerkennungsfahige Erweiterungs-
faktor ergeben sich aus Anlage 2.



4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors

Die Beschlusskammer hélt auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs-
faktor in Hohe von|jjiffur begrindet.

Der anerkennungsfahige Erweiterungsfaktor (EF;) wurde nach der in Anlage 2 zu
§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur
Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitatsvertei-
lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt.

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Flache, An-
schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshéchstlast und die Gewichtung gemal Anlage 1
angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung
gemaR Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwagungen zu

Grunde.

411. Parameter

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Flache des versorgten Gebietes
(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti-
sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs-
faktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.)
sowie die Hoéhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie-

hen.

Der Begriff der versorgten Flache bezeichnet diejenige Fldche innerhalb des erschlossenen
Gebiets, die Gber das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur
Bodenflache nach Art der tatsachlichen Nutzung der Statistischen Landesamter beruht. Als
versorgte Flache in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Flache (,Geb&aude und
Freiflachen (nur bebaute Flache)"; Flachenschiissel 100/200) sowie StralRen, Wege und
Platze (Flachenschiussel 510/5620/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Fidchenanteile zu beriicksichtigen
und anzugeben. Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abziiglich
nicht versorgter Flachen wie bspw. Walder, Seen, Flusse und nicht erschlossenen Gebiete.
Die versorgte Flache in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Flache

des Versorgungsgebiets.
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Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an
Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler Ubergeben

werden kann.
Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berticksichtigen.

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das
eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei-
nen Strom in das Elektrizitdtsnetz einspeisen, werden nicht beriicksichtigt. Hierzu gehéren
nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht Gberschritten ist, in der Niederspannung Einspeise-
punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten
mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage,
wenn sie sich auf demselben Grundstiick oder Gebdude befinden und sie innerhalb von
zwdlf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstarkere Anlagen
(Repowering) wird die Anwendung des Parameters ,Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler
Erzeugungsanlagen® insofern beriicksichtigt, als dass im Fall des Repowerings keine Saldie-
rung von hinzukommenden und weggefallenen Einspeisepunkten erfolgt; d.h. es wird sowohl
der wegfallende als auch der neu errichtete Einspeisepunkt gezahit.

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschlielich innerhalb der Netzebene, sondern
auch in die Umspannebene (beispielsweise Uiber die Sammelschiene) integriert. In einer sol-
chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer-

den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berlicksichtigt.

Die zeitgleiche Jahreshéchstlast ist die hdchste zeitgleiche Summe der viertelstindlichen
Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan-
den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen-

tieren.

411.1. Parameter im Basisjahr

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet,
gilt gemanR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr
fur die zweite Regulierungsperiode gilt gemaR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Jahr 2011. Fir die
Parameter im Basisjahr hat die Antragstellerin die Parameterwerte zum Stand 31.12.2011

anzugeben.
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Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 1 ersichtlichen

Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt.

Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene
Entsprechend der Priifung und Feststellung im Verfahren BK8-14/2915-21 wurde ein Basis-

wert von 396 Anschlusspunkten angesetzt.

Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen in der MS-Ebene
Entsprechend der Prifung und Feststellung im Verfahren BK8-14/2915-21 wurde ein Basis-

wert von 13 Einspeisepunkten angesetzt.

Einspeisepunkte der EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte sind in der NS-Ebene
Entsprechend der Prufung und Feststellung im Verfahren BK8-14/2915-21 wurde ein Basis-

wert von 1.216 Einspeisepunkten angesetzt.

Netzubergang
Da die Erlésobergrenze auf Grund eines teilweisen NetzUberganges nach § 26 Abs. 2 ff.

ARegV abgeéndert wurde (Aktenzeichen: BK8-16/2915-71), sind die Parameter- und Kos-
tenwerte des Basisjahres um diesen NetzUbergang zu bereinigen. Der Netzbetreiber Gber-
trug den Netzteil Rickelshausen mit Wirkung zum 01.01.2015. Im Einzelnen:

- Der Netzbetreiber gab einen Basiswert von 18.298 Anschlusspunkten in der Nieder-
spannung an. Entsprechend der Prifung und Feststellung im Verfahren BKS8-
14/2915-21 wurde zundchst ein Basiswert von 18.691 Anschlusspunkten angesetzt.
Dieser wurde aufgrund des Netzabganges Rickelshausen um 36 Anschlusspunkte
auf 18.655 Anschlusspunkte verringert.

- Der Netzbetreiber gab 1.222 Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen in
der Niederspannung als Basiswert an. Entsprechend der Prifung und Feststellung im
Verfahren BK8-14/2915-21 wurde zunachst ein Basiswert von 1.224 Einspeisepunk-
ten angesetzt. Dieser wurde aufgrund des Netzabganges Rickelshausen um 4 Ein-

speisepunkte auf 1.220 Einspeisepunkte verringert.

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode

Fir die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode kénnen nur Ist-Werte bis
zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer-
den. D.h. die Anderungen mussen zum 30.06.2015 bereits tatséchlich eingetreten sein. Der

Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen.
12



Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt
und diese nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage 1 er-

sichtlichen Hohe bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors verwendet.

Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl. StraRenbeleuchtung)
Mit Email vom 23.05.2017 hat der Netzbetreiber nachgewiesen, dass zum 30.06.2015
19.276 Anschiusspunkte anzusetzen seien. Der nachgewiesene Wert wurde zugrunde ge-

legt.

Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsaniagen in der MS-Ebene
Mit Antrag zum 27.06.2016 Ubermittelte der Netzbetreiber einen Nachweis der Einspeise-

punkte in der Mittelspannung. Demnach waren, nicht wie urspriinglich beantragt, 14 sondern
16 Einspeisepunkte zum 30.06.2015 an das Netz angeschlossen. Der mit Antrag zum
27.06.2016 nachgewiesenen Wert wurde zu Grunde gelegt.

Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsaniagen in der NS-Ebene
Mit Email vom 23.05.2017 hat der Netzbetreiber nachgewiesen, dass zum 30.06.2015 1.545
Einspeisepunkte anzusetzen seien. Der nachgewiesene Wert wurde zugrunde gelegt.

Einspeisepunkte der EEG-Anlagen. die auch Anschlusspunkte sind
Mit Email vom 23.05.2017 hat der Netzbetreiber nachgewiesen, dass zum 30.06.2015 1.527
Einspeisepunkte der EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte sind anzusetzen seien. Der

nachgewiesene Wert wurde zugrunde gelegt.

4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsaniagen kann zu einem erhdhten Ausbaubedarf in
den Umspannebenen filhren. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitdtsversor-
gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit-
telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren
sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Ubertra-
gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden-
de Funktion der Umspannebene erfillt. Transformatoren sind in der Umspannebene die
wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie-

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben.
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Wird die Hochstbelastung der Transformatoren vom ,Abtransport‘ der Erzeugungsleistung
bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von
Ortsnetzstationen bzw. zuséatzlicher Umspannkapazitat fuhren. Nach der konkretisierenden
Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach
§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der
Fall, wenn das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchst-
last den Wert 1,3 Gbersteigt. Der zuséatzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annahernd line-
ar mit der H6he der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Veran-
derung der Definition der Jahreshdchstlast berlicksichtigt.

Ubersteigt das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchst-
last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so dndert sich die Definition der Jahreshdchstlast
von der zeitgleichen lastseitigen Hochstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab-
hangigen (flussrichtungsunabhangigen) Héchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe-

ne.

Das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchstlast in der
Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung betragt [JJlind liegt somit nicht Uber der
Belastungsgrenze von 1,3. Das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung
zur Jahreshéchstlast in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung betrégi-
und liegt ebenfalls nicht Gber der Belastungsgrenze von 1,3.

Der Parameter ,Hohe der Last® wird somit in der Umspannebene Hochspannung/Mittel-
spannung und in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Ent-

nahmelast definiert.

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen

Der Parameter ,Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen®” wird mit einem
Aquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Aquivalenzfaktors ist abhéngig von dem
Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchstlast. Ubersteigt
dieses Verhdltnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den
Schwellenwert von 30%, wird der Aquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird
ein individueller Aquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise-
punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rickgang der An-
schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberick-

sichtigt.
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Das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchstlast in der
Spannungsebene Mittelspannung betragijijund liegt somit Uber der Belastungsgrenze
von 0,3. Das Verhéltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchst-
last in der Spannungsebene Niederspannung betrégt-md liegt ebenfalls Uber der Belas-
tungsgrenze von 0,3.

Der Aquivalenzfaktor betragt fiir die Spannungsebene Mittelspannung -und far die
Spannungsebene Niederspannung -

Einspeisepunkte in der Niederspannung, die gleichzeitig Anschlusspunkte sind und bereits
als Anschlusspunkte bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors beriicksichtigt werden,

sind nun zusatzlich als Einspeisepunkte zu zahlen.

4.1.4. Gewichtung

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlésobergrenze
zu berucksichtigende Erweiterungsfaktor fir das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert
Uber alle Netzebenen, fir die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt.

Die Netzebenen bestehen aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und
Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan-

nung/Niederspannung.

Die Schlissel fur die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres

2011 und an Hand des Kostenstellenschllissels zu ermitteln.

Bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Beschlusskammer die Gewichtung aus
dem Beschluss vom 29.11.2017 (Aktenzeichen BK8-14/2915-21) zugrunde gelegt.

4.2. Ermittlung der Anpassung

Zur Bestimmung der H6he der Anpassungen der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen der
Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfahigen
Erweiterungsfaktor (EF;) gemaR der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der
Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittiung des Erweiterungsfaktors nach
§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt.
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Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten
Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt.
Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
ten gem. § 4 Abs. 3i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit beruicksichtigt, da diese von der An-
tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die
Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa-
tionshalber den fur das Jahr 2016 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsachlichen Wertes
(106,6 = VPI 2014") den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die
Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlésobergrenze aus der Differenz der festgeleg-
ten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Antragstellerin (nach Korrektur um Netzge-
bietsveranderungen) und der sich nunmehr unter Beriicksichtigung des anerkennungsfahi-

gen Erweiterungsfaktors ergebenden Eriésobergrenze errechnet.

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

Iv.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses:
Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors
Anlage 2 Anpassung der Erlésobergrenze

L Vgl. https:.//www-denesis.destatis.de/genesis/online. _unter den Menlpunkten . Themen® = , 61
| Preise“ > ,611 | Verbraucherpreise* - ,61111 | Verbraucherpreisindex fur Deutschland* - ,61111-
0001 | Verbraucherpreisindex (inkl. Veranderungsraten): Deutschland, Jahre*
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus-
anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genigt, wenn die Beschwerde inner-
halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Dusseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474
Dusseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begrinden. Die Frist fur die Beschwerdebegrindung betragt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verldngert werden. Die Beschwerdebegrindung
muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abdnderung oder Auf-
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die
Beschwerde stltzt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrindung missen

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.
Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Bourwieg Petermann Bender
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Anfage 1 Thoga Energienetze GmbH AZ. BKB-15/2915-21

Bestimmung des Erweiterungsfaktors

anarkannte
: o Werte
Bezeichnung Einheit Netzbetraiber Abweichung
|beantragte We m1 Bundesnetz-
agentur
fur die Berech des Erweiterungsfaktors rel te P im B: bhr (Stand: 31.12.2011 )
Fo us - Geografische Flache in der MS-Ebene — = T k? 138,22 13822 ~ 0,00|
Fo Ns - Versorgte Fliche in der NS-Ebene [kmz] 28,67 N 28,87 0,00
ﬁ Ms - Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene [Stiick] 397 396 K]
APq s - Anzahl der Anschlusspunite in der NS-Ebene (inki. leuch [Stuck] 18.208 18.655 357
EPq s - Anzahl der Einspei von o ' [Stick] 14 13 El
EPo,us - ~ Anzahl der Einspei von B o [Stiick] 1.222 1.220 2
lEPEEG ons - Ei i kte der EEG-Antagen, die auch Anschlusspunkte sind . [Stack] 1.204 1.208 ) 2
Lo nsms - itglef Jahreshd aller aus der HS/MS-Ebene — kW] 47.392 47392 - 0
Lo, msms - itglei aller hmen aus der MS/NS-Ebene N (kw] 39.977 38.977 )
lfur die Berech des Erweiter fak 1 Parameter im Jahr t (Antragsdatum: 30.06.2015)
Geografische Fliche in der MS-Ebene o - ] F_““zf 13761 137,61 0,00
Versorgte Fléche in der NS-Ebene N | km? 30,14 30,14 0,00
Anzah! der Anschlusspunkte in der MS-Ebene | [Stick] 412 o 412 o 0
Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl. Straenbeleuchtung) | [Stick] 18.919 19.278 357
Anzahl der Ei i von Erzet {Stack] 14 16 - 2
seit dem Basisjahr durch Repowering ersetzte Einspeisep ler E [Stiek] [ ] B [
Anzahl der Einspei von Er | B [Stuick] 1.544 1545 1
seit dem Basisjahr durch Rep ing ersetzte Einspei 2 i [Stiiek] 0 0 0
Einspeisepunkte der EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte sind {Stck] 1.519 1527 - 8
seit dem durch Repowering ersetzte Einsp kte der EEG-Anlagen in der NS, die auch Anschlusspunkle in der NS sind [Stick] 0 Q o)
itgleiche Ji alter aus der HS/MS-Ebene o [kW] 45,555 45555 0
aller aus der MS/NS-Ebene - . [kw] I 37793 37.793 o
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Anlage 1

Thiga Energienatza GmbH

- - ——
| vom an;vﬂ:::\ente
| Bezeichnung Einheit Netzbetreiber Abweichung
1 |beantragte Werte Dundesnetz-
| 9 1 agentur
} — - — e — = i = ==
f
Gewichtung
Gewichiung auf Grundiage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten % 8] [ 0,00
Gewys - " 0,00% 0,00%
und vermiedene Netzentgelte | Prozentpunkte |
= — - = — — — 4 s 4 4 —
[Gewye - Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung inkiusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten | 28.97% 28.97% +0,00
| s und vermiedene Netzentgelte " ! Prozentpunkte
| > — S s ——i. =1 [t
[ 4 . = = [
Gewys - Gewichtung auf Gmn_dlage der Kosten der Kostenstelle Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte 57,96% 57,98% 0,00
Netzkosten und vermiedene Netzentgelte | Prozentpunkte
o - = = —— e . — —
p Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspane 1 inklusive M: und g exklusive | " 0,00
GeWngms voraé . Uhd vermiisdena 0,00%| 0i00% Prozentpunkte
- Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung/Niederspannung inklusive und Al g ool o 0,00
|Gewnsms Jagerte N o i 13.05% 13,05% Prozentpunkte
fiir die Berechnung der Sck werte rel te P
Lo ws - itgleiche Jahresho aller Et in der MS-Ebene ) ” = = | ~ 53.195] 53185 o
Ly ns - itglei h aller 1in der NS-Ebene [kwW] 35.934 35.934 0|
NS i = — == N~ { — i
I s - stall 2 zeug istung der MS-Ebene - N kW] 8325 8.325 o L}
s - Installierte dezentrale Er istung der NS-Ebene [kw] I 26.498 26.498| 0
I Hsms - fnstallierte dezentrale 7' i der HS/MS-EbenE — = - | [kw] 0 0| R 0
I, msins = Installierte Erzeug sle: der MS/NS-Ebene - [kwW] | 0 0| 0
Schwellenwearte |
. _ . |
\ iltnis der i fli lei zur Hdhe der Lastin der MS-Ebene (Schwellenwert 0,3)

\Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Hohe der Last in der NS-Ebene (Schwellenwert 0,3)
|Verhdltnis der installierten gungsleistung zur Hohe der Last in der HS/MS-Ebene (Schwellenwert 1,3)
‘Ve(hﬁltnis der installierten dezentralen Erzeugungsieistung zur H8he der Last in der MS/NS-Ebene (Schwellenwert 1,3)

Aquivalenzfaktor z

:9!;= max { (WURZEL EP, ys - WURZEL EPg us) / ( (VURZEL (AP us + EP;MS) -yViJRZEL(APD s+ EPg ws) )i 1), wenn b us /Ly me > 0.3
[2ns = max { (WURZEL EP; ns - WURZEL EPy ns) / ( (WURZEL (AP s + EPy ns) - WURZEL(APG s + EPo ) ); 1), wenn ks / Ly s> 0,3
! Py, wenn AP, , < APq
EPq , wenn EP, , < EPg |

Fidiche und AnschluBpunkte

Erweiter {fuir die P

[EFy us=1+ 172 max ((Fy s - Fo.us) / Fo s :0) + 172 * max ( (AP, s+ EPy ) - (AP s+ EPg us) / (APy s * EPo el 0)
EFy ws=1+1/2* max ({Fy us - Fo ws) / Fo msi 0) + 172 * max (((APy ys +2us * EP: ms) - (APo ws* Zus * EPo us)/ (APg ws * Zus * EPg m
EFy ng=1+1/2* max ( {Fy ns - Fo,ns) / Fo nst 0) + 172 * max { (AP, s+ Zus * EPy ns) - (AP0, ns + Zus * EPo, ns) 7 (AP, ns * Zus * EPg s)); 0)

Erweiter fiurden P Jahreshéchstl

|EFy roms =1+ max ({L; isms - Lo, nsms) / Lu;uszr:qsi 0)
|EF¢ msmis =1+ max ( (L mams - Lo mams}/ Lo msns:0)

Erweiter filr das Netz

qu}sj EFy HS!M;;GewHS/M§ + EFt, ws * Gewys + EFt, ywsnis * Gewnsis + EFt, s © G,e;"iw,s

Anpassung der Eriisobergrenze

2016
|2017
2018

AZ: BK8-15/2915-21
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Anlage 2 Thiga Energienetze GmbH AZ: BK8-15/2915-21

Anpassung der Erlésobergrenze

+
Vorﬂl;z:}g:ﬁ::ﬁ::-nicht :;g?:;:siizar:te + Anpassung aus VPI = Basis X = angepasster Betrag Anpassungs-
Jahr . : abzgl. Pf . der EOG betrag der EOG
bare Kostenanteile Kostenanteile [EUR] [EUR] Erweiterungsfaktor [EUR] EUR
[EUR] [EUR] [ 1

2016
2017
2018

Verwendete Regulierungsdaten

Jahr VPI Pf Effizienzwert
2011 (VPig) 102,1 94,20%
2014 1041 0,0150
2015 105,7 0,0302
2016 106,6 0,0457
2017 106,9 0,0614
2018 107 4 0,0773 |

Seite 1 von 1



	Anlage 1 Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors
	Anlage 2 Übersicht der Anpassung der Erlösobergrenze, Werte teilweise geschwärzt
	II.



